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Immer mehr Unternehmen verzichten bei ihren Projekten auf die Expertise 
externer Berater. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Wirtschaftskrise und 
der damit verbundenen Einsparbemühungen. Bei dieser Rechnung wird 
allerdings häufig übersehen, dass eventuelle Versäumnisse zu großen 
Schäden für das Unternehmen führen können. 

Hier schafft der neue Helpdesk von PSP Abhilfe. Unsere Helpdesk-
Mandanten erhalten ohne großen Kostenaufwand eine erste Einschätzung 
zu rechtlichen Fragen. Der Helpdesk steht nach Vertragsabschluss für drei 
Monate zur Verfügung. Grundsätzlich sind folgende Leistungen in dem 
individuellen Pauschalpreis enthalten:

■	�Mündliche Beantwortung telefonischer Anfragen;
■	�Durchsicht kurzer Schriftstücke und Rückantwort an den Mandanten
	 per Telefon oder Mail;
■	�Sparringspartner für alle rechtlichen Problemstellungen;
■	�Beantwortung von rechtlichen Anfragen per E-Mail; 
■	�Pro Sachverhalt ist mit der Helpdesk-Vereinbarung ein Aufwand 
	 von 30 Minuten aufseiten von PSP abgegolten; 
■	�Der Mandant erhält für seine Anfragen einen festen Ansprechpartner
	 sowie einen Vertreter; 
■	�Fest vereinbarter Pauschalpreis während der Laufzeit;
■	�Keine zusätzlichen Kosten.

HELPDESK
Eine Dienstleistung 
von Psp-Legal

PSP-Beratungsschwerpunkte:

■	 Steuern

■	 Jahresabschlussprüfung

■	 Family Office

■	 M&A / Corporate Finance

■	 Nachfolge

■	 Stiftungen

■	 Real Estate

■	 Umsatzsteuer

Weitere PSP-Beratungsfelder:

■	 Arbeitsrecht

■	 Betriebliche Altersversorgung 

■	 Electronic Invoicing

■	 Film und Medien

■	 Gesellschaftsrecht

■	 Gewerblicher Rechtsschutz

■	 Industrielle Vertriebs-  
	 und Lieferbeziehungen

■	 IT-Audit

■	 Sanierung/Insolvenzrecht

■	 Venture Capital

■	 Verrechnungspreise



Ansprechpartner: 
  
DR. Christoph Wallner
Rechtsanwalt
c.wallner@psp.eu

Dr. Axel-Michael Wagner
Rechtsanwalt
a.wagner@psp.eu

Unsere Experten können die juristischen Risiken von Projekten oder Geschäften 
somit schon in einem sehr frühen Stadium identifizieren. Wir informieren unseren 
Mandanten umgehend, wenn die vereinbarte Bearbeitungszeit von 30 Minuten 
nicht für eine erste Einschätzung ausreicht. Der Mandant kann die endgültige 
Klärung dann im Rahmen eines Sonderprojekts an PSP übergeben oder von 
weiteren Schritten absehen. In letzterem Fall kommen keine zusätzlichen Kosten 
auf den Mandanten zu.

Rechtzeitig vor Ablauf des 3-Monatzeitraums entscheiden sich Mandant und 
PSP gemeinsam, ob der Helpdesk auf gleicher oder ähnlicher Basis fortgeführt 
wird. Selbstverständlich besteht dabei für beide Parteien auch die Möglichkeit, 
die Zusammenarbeit zu beenden.
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